
 

  
 

 

 
 
 
 
An meine 
Mandanten 

 
Nürtingen,  23. Mai 2018 

 
 

Mandantenbrief Mai 2018 
 

 
Sehr geehrte Mandanten, 
 
anbei erhalten Sie meinen aktuellen Mandantenbrief. Auf folgende interessante Themen möch-
te ich insbesondere hinweisen: 
 
Allgemein 

· Nachweis der Ausbildungswilligkeit des volljährigen Kinds als Kindergeldvoraussetzung 
 
Einkommensteuer 

· Zulässigkeit einer Umsatz- und Gewinnschätzung auf der Grundlage von Z-Bons aus 
Jahren nach dem Betriebsprüfungszeitraum 

 
Lohn und Gehalt 

· Heimliche Aufnahme eines Personalgesprächs berechtigt zur fristlosen Kündigung 
 
Umsatzsteuer 

· Keine unterschiedlichen Steuersätze bei einheitlicher Leistung 
 
 
Mit freundlichem Grüßen 

 
 



 
Fälligkeitstermine Steuern/Sozialversicherung Mai 2018 und Juni 2018 

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 11.05.20181 11.06.20181 
Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszu-
schlag 

entfällt 11.06.2018 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag entfällt 11.06.2018 
Umsatzsteuer 11.05.20182 11.06.20183 
Ende der Schonfrist   Überwei-
sung4 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:   Scheck5 

14.05.2018 14.06.2018 
08.05.2018 08.06.2018 

Gewerbesteuer 15.05.2018 entfällt 
Grundsteuer 15.05.2018 entfällt 
Ende der Schonfrist   Überwei-
sung 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:   Scheck5 

18.05.2018 entfällt 
11.05.2018 entfällt 

Sozialversicherung6 28./29.05.2018 27.06.2018 
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 

entfallende Solidaritätszuschlag sind zeit-
gleich mit einer erfolgten Gewinnausschüt-
tung an den Anteilseigner an das zustän-
dige Finanzamt abzuführen. 

 
1 Für den abgelaufenen Monat. 
2 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit 

Dauerfristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
4 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 

Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, 
Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden 
keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des 
Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

5 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als 
erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

6 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um 
Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher 
Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 
24./25.05.2018 bzw. 25.06.2018) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der 
Fälligkeiten sind zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und 
Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, 
wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Allgemein 
 
 

Nachweis der Ausbildungswilligkeit des volljährigen Kinds als Kindergeldvoraussetzung 
Für ein volljähriges Kind besteht u. a. Anspruch auf Kindergeld oder Kinderfreibetrag, wenn es das 
25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und eine Berufsausbildung mangels Ausbildungsplatzes nicht 
beginnen oder fortsetzen kann. 
Das Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt verlangt allerdings die ernsthafte Ausbildungswilligkeit 
des Kinds. Der Nachweis kann geführt werden durch eine Bescheinigung der Agentur für Arbeit, dass 
das Kind als Arbeitsuchender gemeldet ist. 
Ist das Kind nicht bei der Arbeitsagentur als arbeitsuchend gemeldet, sind schriftliche Bewerbungen 
unmittelbar an Ausbildungsstellen sowie deren Zwischennachricht oder Ablehnung ebenfalls als 
Nachweis geeignet. Aus diesen Unterlagen muss erkennbar sein, dass sich das Kind ernsthaft um 
eine Ausbildungsstelle beworben hat. 
Wurde von der Familienkasse trotz fehlender Nachweise dennoch Kindergeld ausgezahlt, ist nach 
diesem Urteil eine Aufhebung der Kindergeldfestsetzung nur mit Wirkung für die Zukunft möglich. 

 

Einkommensteuer 
Zulässigkeit einer Umsatz- und Gewinnschätzung auf der Grundlage von Z-Bons aus Jahren 
nach dem Betriebsprüfungszeitraum 
Im Rahmen einer Betriebsprüfung waren prüfungsrelevante Unterlagen nicht vorgelegt und Auskünfte 
nicht erteilt worden. Mangels anderer Schätzungsmöglichkeiten griff das Finanzamt auf zwei Z-Bons 
zurück, die im Rahmen einer zur gleichen Zeit stattfindenden Durchsuchung der Steuerfahndung im 
Müll des geprüften Unternehmens gefunden wurden. Die aufgefundenen Z-Bons stammten aus einem 
dem Prüfungszeitraum um zwei Jahre nachfolgenden Jahr. 
Das Finanzgericht Düsseldorf schloss sich der vom Finanzamt gewählten Schätzungsmethode an. 
Demnach sei eine Schätzung der in den Streitjahren erzielten Verkaufserlöse anhand der durch-
schnittlichen Tageserlöse, abgeleitet aus den vorgefundenen Z-Bons, sachgerecht. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Beitragserstattungen durch berufsständische Versorgungseinrichtungen sind steuerfrei 
Beitragserstattungen durch berufsständische Versorgungswerke sind unter bestimmten Vorausset-
zungen steuerfrei. Nach Auffassung der Finanzverwaltung gilt das aber nur, wenn nach dem Ende der 
Beitragspflicht eine Wartezeit von 24 Monaten eingehalten wird. Dementsprechend unterwarf das 
Finanzamt die vom Versorgungswerk erstatteten Pflichtbeiträge eines Rechtsanwalts, der in das Be-
amtenverhältnis übernommen wurde, als Leibrente der Einkommensteuer. 
Dem widersprach der Bundesfinanzhof. Die Fristenregelung der Finanzverwaltung entspricht nicht 
dem Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung und ist daher nicht verbindlich. Die Beitragser-
stattungen waren also unabhängig von einer Frist steuerfrei. 

Zahlung eines Vorschusses steht Tarifermäßigung für außerordentliche Einkünfte nicht 
entgegen 
Außerordentliche Einkünfte, z. B. Entschädigungen als Ersatz für entgangene oder entgehende Ein-
nahmen, werden mittels der sog. Fünftelregelung ermäßigt besteuert. Die Tarifermäßigung soll die 
außergewöhnliche Progressionsbelastung abmildern, die dadurch entsteht, dass dem Steuerpflichti-
gen Einkünfte, wie beispielsweise bei einer Entschädigung, in einem Veranlagungszeitraum zusam-
mengeballt zufließen. 
Der Bundesfinanzhof hatte den Fall eines Fahrradfahrers zu entscheiden, der 1993 bei einem Ver-
kehrsunfall schwer verletzt wurde und seitdem schwerbehindert ist. Er erhielt von der gegnerischen 
Versicherung im Jahr 2006 Zahlungen i. H. v. 25.000 EUR. Nach einem gerichtlichen Vergleich von 
Juli 2012 hatte er überdies ab September 2008 Anspruch auf regelmäßige monatliche Zahlungen. 
Deshalb zahlte die Versicherung im November 2012 55.000 EUR an den Fahrradfahrer, wobei sie –



 
 wie im Vergleich vereinbart – schon einen Vorschuss aus Februar 2012 i. H. v. 10.000 EUR abgezo-
gen hatte. 
Das Finanzamt hatte eine ermäßigte Besteuerung der insgesamt 65.000 EUR in 2012 abgelehnt, weil 
es an einer Zusammenballung der Einkünfte fehle. Der Bundesfinanzhof stellte jedoch klar, dass der 
zu verrechnende Vorschuss nur eine Zahlungsmodalität und damit unschädlich für die Voraussetzung 
der Zusammenballung ist. Ebenfalls unschädlich sind die bereits in 2006 geleisteten Zahlungen, da es 
sich hierbei um eine selbstständig zu beurteilende Entschädigung handelt. 

Keine Pflicht zur Vergabe lückenlos fortlaufender Rechnungsnummern bei 
Einnahmenüberschussrechnung 
Für Unternehmer, die ihren Gewinn zulässigerweise durch Einnahmenüberschussrechnung ermitteln, 
besteht keine Pflicht zur Vergabe numerisch fortlaufender Rechnungsnummern. 
So entschied es das Finanzgericht Köln im Fall eines Unternehmers, der über das Internet Veranstal-
tungen und Reisen anbot. Die Kunden erhielten nach der Buchung eine automatisiert erzeugte Bu-
chungsbestätigung und Rechnung. Die dort ausgewiesene Buchungsnummer war eine computerge-
stützt generierte Kombination aus Veranstaltungsnummer, Geburtsdatum des Kunden und Rech-
nungsdatum. Die Buchungsnummer war damit eindeutig und einmalig, jedoch bezogen auf die vor-
hergehende Rechnung keine fortlaufende Zahlenangabe. 
Das Finanzgericht Köln urteilte, dass es für die Vergabe einer lückenlos fortlaufenden Rechnungs-
nummer keine Rechtsgrundlage gibt. Insbesondere die Regelung des Umsatzsteuergesetzes, wonach 
eine Rechnung eine fortlaufende und einmalige Rechnungsnummer enthalten muss, greift nur zum 
Zwecke der Kontrolle des Vorsteuerabzugs. 
Hinweis: Dieses Urteil ist kein Freibrief. Im konkreten Fall waren die Aufzeichnungen geordnet und 
vollständig. Es gab keine Anhaltspunkte für nicht oder falsch erfasste Betriebseinnahmen, fehlende 
Rechnungsstellung oder Fehler bei den Buchungsnummern. Nutzt ein Unternehmer bei der Vergabe 
von Rechnungsnummern ein System, aus dem sich eine lückenlose Abfolge von Nummern ergeben 
müsste, führen fehlende Rechnungsnummern zu einem formellen Mangel der Buchführung. 
 

Lohn und Gehalt 
Heimliche Aufnahme eines Personalgesprächs berechtigt zur fristlosen Kündigung 
Ein Arbeitnehmer hatte in einer E-Mail Kollegen beleidigt. Das daraufhin stattgefundene Personalge-
spräch mit dem Vorgesetzten und dem Betriebsrat nahm er heimlich mit seinem Handy auf. Als die 
Arbeitgeberin davon erfuhr, sprach sie eine fristlose Kündigung aus. 
Der Arbeitnehmer erhob Kündigungsschutzklage, die vom Arbeitsgericht und später auch vom Hessi-
schen Landesarbeitsgericht abgewiesen wurde. Die heimliche Aufnahme eines Gesprächs verletzt 
das Persönlichkeitsrecht der Gesprächspartner. Rechtfertigungsgründe waren nicht ersichtlich. Da 
das Arbeitsverhältnis bereits durch die vorangegangene E-Mail belastet war, war trotz der langen Be-
triebszugehörigkeit des Arbeitnehmers keine positive Prognose für das Arbeitsverhältnis möglich. 

 
Umsatzsteuer 
Keine unterschiedlichen Steuersätze bei einheitlicher Leistung 
Der Gerichtshof der Europäischen Union hat bestätigt, dass bei einer einheitlichen Leistung nur ein 
einziger Umsatzsteuersatz zur Anwendung kommt. Maßgeblich ist der Steuersatz, der für die Haupt-
leistung anzuwenden ist. Dies gilt auch dann, wenn das Entgelt für die Hauptleistung und die Neben-
leistung bestimmt werden können. Liegen hingegen getrennte Leistungen vor, ist auf jede Leistung 
der für sie geltende Umsatzsteuersatz anzuwenden, auch wenn ein Gesamtpreis vereinbart wurde. 
Eine einheitliche Leistung liegt vor, wenn zwei oder mehr Einzelleistungen oder Handlungen eines 
Unternehmers für den Kunden so eng miteinander verbunden sind, dass sie objektiv eine einzige un-
trennbare wirtschaftliche Leistung bilden, deren Aufspaltung wirklichkeitsfremd wäre. 
Eine einheitliche Leistung liegt auch dann vor, wenn ein oder mehrere Teile als Hauptleistung, andere 
Teile aber als Nebenleistungen anzusehen sind, die das steuerliche Schicksal der Hauptleistung tei-
len. Eine Leistung ist als Nebenleistung anzusehen, wenn sie für den Kunden keinen eigenen Zweck, 
sondern lediglich das Mittel darstellt, um die Hauptleistung unter optimalen Bedingungen in Anspruch 
zu nehmen. 
Im entschiedenen Fall ermöglichte die Gesellschaft eines Mehrzweckgebäudekomplexes – bestehend 
aus einem Stadion mit den dazugehörigen Einrichtungen –, das Stadion im Rahmen von entgeltlichen 



 
Besichtigungstouren zu besuchen und hierbei auch das im Komplex befindliche Museum zu besichti-
gen. In diesem Fall lagen eine Haupt- und eine Nebenleistung vor. Als einheitliche Leistung war diese 
einem einheitlichen Steuersatz zu unterwerfen. 

Differenzbesteuerung für Reiseleistungen 
Im deutschen Umsatzsteuerrecht gibt es eine Sonderregelung für Reiseleistungen. Als Bemessungs-
grundlage für die Umsatzsteuer gilt die Differenz zwischen Reiseerlösen und Reisevorleistungen. Vo-
raussetzung für die Anwendung dieser Differenzbesteuerung ist, dass der die Leistung ausführende 
Unternehmer (Reisebüro) im eigenen Namen auftritt und Reisevorleistungen in Anspruch nimmt. Rei-
sevorleistungen sind Leistungen Dritter, die dem Reisenden unmittelbar zugutekommen. Die Reise-
leistung darf nicht für das Unternehmen des Leistungsempfängers bestimmt sein. Vielmehr ist die 
Sonderregelung derzeit auf Leistungen an private Endverbraucher beschränkt. 
Der Gerichtshof der Europäischen Union sieht das anders. Auch unternehmerisch in Anspruch ge-
nommene Reiseleistungen können der Differenzbesteuerung unterliegen. Die derzeitige deutsche 
Regelung widerspricht europäischem Recht und muss daher geändert werden. 
Auch die Regelungen zur Ermittlung der umsatzsteuerpflichtigen Differenz sind europarechtswidrig. 
Deutschland gestattet den Reisebüros, Margen für bestimmte Gruppen von Reiseleistungen zu bilden 
oder die Marge sämtlicher unter die Sonderregelung fallender Reiseleistungen als Bemessungsgrund-
lage heranzuziehen. Auch das widerspricht den europäischen Vorgaben. Diese Vereinfachungen 
müssen daher künftig entfallen. 

 
 


